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Mit den Problemkreisen der Vogelbestandsaufnahmen (insbesondere gerade 
solcher Arten wie Greifvögel und Moorvögel) und der Olpest, die auf der Fried
richstädter Tagung 1968 angeschnitten wurden, sind die engen Beziehungen der 
oreinen ° Ornithologie zur oangewandten o: dem Vogelsdlutz, wiederholte Male 
aufgezeigt worden. Reine Ornithologie und Vogelschutz lassen sich im Tätigkeits
feld der die heutige ornithologische Forschung im wesentlichen Umfang bestim
menden Arbeitsgemeinschaften nicht mehr voneinander trennen: der hier tätige 
Ornithologe ist gleidt7.eitig immer ein Vogelschützer, denn die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen s ind Grundlagen für die Durchführung und Weiterentwiddun'J 
des Vogelschutzes. Es besteht kein Zweifel, daß die ornithologischen Arbeitsge_ 
meinschaften neuen Typs heute die unentbehrlichen Förderer, ja sogar T räger des 
sogenannten oprivaten ", aber auch vielfach des amtlidten Vogelschutzes sind und 
dabei an mehreren Stellen die traditionellen - meist auf ethischer Grund lage au!
bauenden -, auf re inen Vogelschutz ausgeridtteten Verbände in g roßem Umfang 
abgelöst haben. 

Das ließe sich durdl eine Reihe von Beispielen belegen, doch sei hier nur daran 
erinnert, daß beispielsweise exakte Bestandsaufnahmen von Greifvögeln wesent
lich zu den Erfolgen der Verkürzung und tei lweisen Aufhebung der Jagdzeiten 
in der neuen Bundes-Jagdzeitenverordnung und in den Länderverordnungen ge
führt haben. Weitere Analysen d u rdl Ornithologen haben geholfen, audl zu Be
schränkungen von Handel und Ha ltung von Greifvögeln zu gelangen. Für den 
Gebietsschutz, die Erhaltung von Biotopen, werden q uantitativ-ökologische Unter
suchungen immer mehr zum Bewertungsmaßslab für die Schutzwürdigkeit oder 
-notwendigkeit eines Gebietes. Das gilt sowohl für den Bedarf an neuen Ge
bieten wie fÜ T die Zu rudlstellung wertloser anderer, aber vor allem für eine wert
mäßige Einstufung von Gebieten überhaupt, wie sie sich beispielsweise in der 
Proklamierung von oEuropareservaten° oder in der Verleihung von Diplomen 
durch den Europarat zeigt. 

Mit der Erwähnung des Biolopsmulzes habe im den Bruckensdllag vom Vogel
sdlutz, der in konventioneller Weise vorwiegend immer nodl als Arlensmulz an
gesehen wird, zum umfassenderen Natursdlutz vorgenommen. In der modernen 
Natursdlutzkonzeption steht der zu erhaltende Raum im Vordergrund gegenübe r 
dem Sdlutz nur einzelner Rauminhalte oder Objekte der Natur, wie es in unsere r 
Betradltung die Vögel sind. Mehr nodl: das Anliegen des Natursdlutzes, das mit 
dem des Landschaftssdlutzes und der Landschaftspflege heute aufs engste verbun
den ist, gehl weit über den Biotopsdlutz hinaus, wenn mit dem Begriff . Biotop· 
nur der Lebensraum einer Tierart oder einer Artengruppe gemeint ist. Es geht 
nidlt um die Erhaltung von Einzelobjekten oder von Flächen, sondern des Raumes, 
des Lebe nsraumes, in dem sidl das Leben von Pflanze, Tier und Mensdl a bspielt. 
Natursdlutz kann in einer soldlen übergeordneten Sidlt daher nur als e in Teil
gebiet dieses vielfältigen Aufgabengebietes gelten, das unse ren Lebensraum - für 
Pflanze, Tier und Mensdl nidlt nur in gleichem Maße, sondern durdlaus vorrangig 
für den Mensdlen - zu bewahren tradltet. 

• Referat auf der Arbeitstagung der Ornithologisdlen Arbei tsgemeinsdlaft für 
Sdlieswig-Hoistein und Hamburg e. V. am 30. 11.11. 12. 1968 in Friedridlsladt. 
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Der Naturschutz nimmt sich der Bewahrung und der Pflege von Einzelersdlei
nungen der Natur (Pflanzen, Tiere und deren Lebensgemeinschaften, aber aum 
leblose Objekte wie Gestein) in und außerhalb von Naturschutzgebieten oder son
stiger größerer Landsdlaftsteile mit besonderer Eigenart, Seltenheit, Schönheit 
oder wissenschaftlicher Bedeutung an. Der Vogelschutz ist wiederum nur ein klei. 
ner, wenn aum besonders wesentlidter Teil des Naturschutzes, der sim mit der 
Erhaltung u nd Pflege einer Vielzahl von Arten und Einzelt ieren sowie deren Wech· 
selbeziehungen zum Raum und zum Menschen befaßt. Die Stellung und Bedeutung. 
die der Vogelschutz innerhalb des Naturschutzes besitzt und vor allem immer be
saß, ist aber weniger von der Bedeutung des Objekts, also des Vogels, als v ie l
mehr von der Einstellung des Mensdlen zum Vogel und der sich daraus ergeben
den Fülle von Personen und Organisationen, d ie sich mit Vogelsdlutz befassen, 
abzuleiten. 

Der Naturschutz im konventionellen Sinn (d. h. im Sinne des Reidlsnatursdlutz
gesetzes) ist nur ein Teilgebiet aus dem Gesamtbereich der ~LandespnegeM. Diese 
untergliedert sidl in: 

LandsdlaltspOege 
mit: 
Landscha ftsökologie 
Landschaftsplanung 
Landschaftsbau 
Bewirtsdlaftung der Na
turgüter (Boden, Wasser, 
Luft, Vegetat ion, Fauna) 

Natursdlutz 
mit 
Natursdlutz im eigentli
dlen Sinne (Arten-, Ge
biets-, Landsdlafts schul:l 
usw.) 
Grünnädlensdlutz 
Kulturdenkmalpnege 
in der Natur 

GrOnordnung 
mit: 
Grünnächenplanung 
Grünnädlenbau 
Grünnächenpnege 

Der Voge lschutz ist demnach vornehmlich als e in besonderes Anliegen des Ar
tensdlutzes, das audl zum allgemeinen LandsdJaftssdlutz und zum GebietssdJutz 
hinübergreift, in dem vorstehenden System eingebettet. Besonders eng ist aber 
heute der VogelsdlUtz mit der Landsdlaftsplanung, auch mit dem Landschaftsbau, 
und sdlließlidl mi t der Grünnächenplanung und dem Grünnächenbau verbunden. 
Es e rgibt sich also eine Verzahnung mit allen Bereichen der Landespflege, die im 
internationalen Bereidl mit dem englischen ,Begriff , conservation M bezeichnet wird. 

War nodl vor dem Kriege und während des Krieges der Naturschutz im eigent
lidlen Sinn der zentrale Schwerpunkt der heute un ter dem Begriff Landespflege zu
sammengefaßten Disziplinen, so is t das begritflidl und räumlidl weitergreifende 
Anliegen der Landsdlafts- und GrünDächenplanung mit ihren Folgegebieten ent
sdlieden bedeutsamer geworden. Die Entwicklung wird in den siebziger Jahren 
sogar weiter zur umfassenden Umwelthygiene, zum Schutz der Biosphäre, führen. 

Von den Begriffsbildungen her fehlen dem Naturschutz (mit ihm dem Vogel
sdlutz) die Att ribute .-planung· und ,-pnege", e benso der Begriff . -ordnung ' ] Wir 
sprechen aber von Landschaftsplanung (dem Landschaftsplan kommt die wohl 
entscheidendste Funktion in de r gesamten Land espnege zu). Landschaftspflege und 
Landschaftsordnung, wie audl von Grünplanung, Grünpnege und Grünordnung. 
Dem Naturschutz fehlen diese Begriffe - außer einigen Ansätzen - so gut wie 
ganz. Fehlt dem Natursdlutz damit audl ein Prinzip der Ordnung und der Planung? 
Wenn wir von den wenigen Ansätzen, die abe r kaum in de r Buntlesrepublik, son
dern vielmehr in anderen Ländern und im internationa len Bereidl zu finden sind, 
a bsehen, müssen wir im Vergleich zu den anderen Disziplinen sagen: ja] 

Es wäre müßig, hier Konzeptionen eines modemen Naturschutzes darzulegen, 
die sidl im wesentlidlen dodl an ausländisdlen Beispielen aus der Grundlagen
forsdlung, der Organisation, der Anwendüng, der Offentlidlkeitsarbeit und der 
Gesetzgebung orientieren müßten. Wenigstens innerhalb des Vogelsdlutzes soll-
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ten wir Jedoch so schnell wie möglich zu einer klaren Zielsetzung und zu verbind
lichen Konzeptionen kommen, die sich in einen modernen Naturschutz einpassen 
oder ihn sog;:ar wesentlich mitgestalten, wie es der Vogelschutz bis vor kurzem 
auch seit jeher getan hat. 

Planungen oder Pläne wären die erste Notwendigkeit für einen Vogelschutz 
in unserer Zeit, um sim gegenüber all den anderen Planungen (von Industrie, 
Verkehr, Städtebau, Wasserwirtschaft usw.) im Raum zu behaupten. Es liegt dann 
aber wohl im Wesen des Natursmutzes, der ursprünglim ja konservieren und 
damit etwas für die Ewigkeit bewahren und erhalten mödlte, Vorstellungen gleim 
für die nämsten Jahrzehnte zu entwickeln und daran festzuha lten. Wenn wir aber 
alle anderen Planungen im Lebensbereich des Mensmen betrachten (die eben ge
nannten Verkehrs-, Stadt-, Wirtsdlafts-, Fi nanzplanungen usw.), so sehen wir, daß 
mittel- oder gar langfristige Planungen k;:aum. über Zeitabläufe von 5 bis 10 J ahren 
hintlus angelegt und dann noch meistens innerhalb dieser Laufzeiten den fort
geschrittenen Entwicklungen angepaßt werden. An solchen mittelfristigen, dyna
mischen Planungen fehlt es im Grunde fas t überall im Vogelschutz. 

Gehen wir die Liste der über 930 Naturschutzgebiete in der Bundesrepublik 
(oder gar die der 40000 Naturdenkmäler l) durch, so werden wir darunter eine 
große Anzahl finden, die heute gar nicht mehr schutzwürdig s ind: Teiche s ind ver_ 
landet, Moore verbirkt oder zu Weidel;:and umgebrochen, naturnahe Waldbestände 
überaltert oder zerstört, Pflanzen- und Tierbestände völlig verändert, nicht etw;:a 
nur durch menschliche, sondern audl durch natürliche Vorgänge, wie es im Sukzes_ 
sionsgeschehen in der Vegetations- und Landschaftsentwicklung oder in der Dyna
mik des Wechselspiels im Konkurrenzk;:ampf um ökologische Nischen bei Tieren 
erkennbar ist. Gerade bei ursprünglich und vordringlich zur Erhaltung besonderer 
Vogelarten angelegten Sdlutzgebieten zeigt sidl deren Bedeutungsverlust, z. T. 
auch dadurch, daß man manche Gebiete als Lebensräume für ganze Artgemein
schaften, aber auch für einzelne Arten einfach von vornherein zu klein gewählt 
hatte. 

Sollen wir solche Gebiete aufgeben? Ja, w enn sie e ine Belastung sind für das 
Ansehen des Naturschutzes in der öffentlichen Meinung, die den Naturschutz damit 
zu Remt als museal kennzeichnet, oder mr den finanziellen und personellen Ein
satz, denn die Erhaltung eines jeden Gebietes kostet heute neben Geld auch Kr;:aft. 
Wir sollten uns auf wenige, wertvolle und vor allem repräsentative Gebiete be
smränken, für die wir uns dann aber voll einsetzen sollten. Fü r diese Gebiete 
müßte ein PDegeplan - verbunden mit einem Kostenplan - aufgestellt werden, 
und die darin gegebenen Richtlinien müßten verwirklicht werden. 

Bewertungsmaßstäbe sollten hierbei sein: 1. daß die Proklamierung - und 
späterhin die Beibehaltung - e ines Gebietes als Naturschutzgebiet ein Wertprä
dikat damr ist, daß hier wirklidl etwas Außergewöhnliches erha lten wird; 2. daß 
eine Sicherung des Gebietes oder der betreffenden Naturobjekte in dem Gebie:, 
um derentwillen der Sdlutz ausgesprochen wurde, überhaupt auf die Dauer möy
lich ist; 3. daß eine Gefährdung einmal zu erwarten ist, die nur durch die Unter
schutzsteIlung als Naturschutzgebiet abgewehrt werden kann, wobei das Natur
schutzgebiet die höchste Wertstufe eines SdlUtzes bleibt, deren Verflachung in der 
Bewertung unterbleiben sollte. 

Wenn diese Ausführungen über Naturschutzgebiete im allgemeinen in einem 
Beitrag über den Vogelschutz stehen, dann 1. deswegen, weil sie sich in besonde_ 
rem Maße auf viele sogenannte Vogelsdlutzgeblete beziehen - ob unter Natur
sdmtz stehend oder nicht -, und 2. weil ganz besonders von omitholoqischer 
Seile neben der der Vegetationskunde mit der (auf dieser Friedrichstädter Tagung 
auch im Mittelpunkt stehenden) Methodik der quanti ta tiven Bestandsaufnahmen 
gute Möglichkeiten zur Bewertung gegeben sind. 

Meist ohne den Status eines Naturschutzgebietes zu erhalten, werden Wald
stücke oder Parks zu Vogelschutzgebölzen erklärt. Ein Vogelsdlutzgehölz h il t 



11 8 CORAX 3 (19)- 3. 70 

immer dort seine Beredltigung, wo es zur Bereüherung des Potentials der Land
scha ft, etwa in einer ausgeräumten Ack.erflur oder sonst vegetattonslosen Land
sdlaft (etwa der Marsdl) beiträgt. Grundsätzlidt kann ein Vogelscflutzgehölz audl 
aus erzieherischen Gründen (etwa als Schulwald oder zur Betreuung durd!. eine 
J ugendgruppe im Rahmen ihrer bildenden Aufgaben) eingerichtet werden. Ob und 
wie aber sonst ein VogelsdlUtzgehölz eingeridltet und gestaltet wird, bedarf 
strenger und kritisdler Ube rlegungen: einmal, ob Geld-, Zeit- und Arbeitsaufw and 
lohnend sind, zum anderen, ob in biologisdter Sicht überhaupt eine Notwendigkeit 
einer solmen Anlage besteh t. Die BesdJ.ickung eines Gebietes mit einer rnöglidlst 
großen Zahl von Meisenkästen und die Erhaltung von Gebüsch nach altem, sehr 
oft blind übernommenem Muster haben mit ei nem modernen, gelenkten Natur
schutz meist wenig zu tun. Man tendiert so meh r zu e inem - allerdings dann 
auch nicht richtig verstandenen - Tierschutz, d er die Individuen oder eine Art, 
nicht aber das ganze Naturgefüge in den Mittelpunkt steIlI. Durch derartige Aktio
nen wird der Dominanzanteil der Kohlmeise vielleicht um einiges erhöht, auch der 
einiger verbreiteter Buschvögel (etwa Amsel, Fitis usw.). Die Anlage eines Vogel
schutzgehölzes resultiert dann in der Vermehrung ohnehin dominanter Arten, 
während es im Grunde im Naturschutz um die Erha ltung e iner g roßen Vielfalt 
geht. Auch durch ungezie ite Nistkastenaktionen und durch ein unüberlegtes Aus
maß von Winterfütterung sind bis heute an vielen Stellen die Bestände der ohne
hin häufigen Arten vermehrt und Verschiebungen in den Bestandsverhältnissen 
unserer Vögel bewirkt worden, die dem Gedanken eines Naturschutzes (mit der 
Betonung auf dem Teilwort .Natur· -) völlig widersprechen. Endergebnis is t eine 
immer noch weitergehende Uniformierung unsere r Vogelbestände, in der die domi
nierenden Arten Haussperling, Amsel, Star, Kohlmeise, Buchfink, Grünling, Fitis, 
Mönchsgrasmücke durch Winterfütterung und bzw. oder Lebensraumgestaltung 
weiterhin an Dominanz gewinnen, obwohl allein diese 8 Arten sidlerlidl über 50% 
der Individuenmenge unserer Vögel in Deutsdlland einnehmen. Eine Bestands
lenkung über das Niststättenangebot und WinterfüUerungen, letztlich dann auch 
Bekämpfungsmaßnahmen, ist nidlt nur aus irgendweldlen wirlsdlaftlidlen Grün
den zur Abwehr von Vogelschäden notwendig, sondern schon aus biologisdlen 
Gründen, wenn man ökologisdl gesündere, d. h. weniger uniforme und durch 
menschlichen Einnuß bestimmte, also natürlichere, Vogelgemeinsdlaften zu erhal
ten beabsichtigt. Die Grundlage und d ie Prüfmethoden für solche Maßnahmen sind 
einerseits quantitative Untersumungen, ande rerseits qualitative Bewertungen. 
Seide, vor allem aber die quantitative Grundlage, spielen heute im modernen 
. wildlife management ' in Amerika und Afrika eine entscheidende Rolle. Auch in 
der Landsdlaftspn~e in Deutsdlland, insbesond e re bei der Aufstellung von Land
schaftsplänen oder in Spezialfällen bei der Erridltung und Bewertung von N;:Itur· 
p;:lrken als Vorzugslandschaften, stellen Meßzahlen des Erholungswertes, deren 
Beredlnung vor kurzem entwickelt wurde, nachprüfb;:lre Aussagen dar, die einer 
objektiven Prüfung und Bewertung zugänglich sind. WissensdlaftIer, Planer, Ver
waltungsbehörden und Gesetzgeber verlangen heute solme objektiven Zahlen
werte als Maßstäbe fü r ihre Entscheidungen. Für den Vogelsdlutz gibt es ebenfalls 
solme quantifizierbaren Bewertungsmaßstäbe für den bloßen Artensdlutz, weniger 
allerdings für den Biotop_ oder Gebietssdlutz. 

Für den Artensdlutz lassen sidl die Wasservogelzählungen des Internationalen 
Büros für Wasservogelforschung beim r. R. V. als Beispiel heranziehen. Es handelt 
sidl nidlt um bloße Bes tandsaufnahmen in Form von Siedlungsdichteuntersuchun
gen zur Zug- und Oberwinterungszeit, sondern es geht um Bestandsaufnahmen, 
die mit dem Zeit-Faktor verbunden Bestandsentwldtlungen aufzeigen sollen. Die 
Ergebnisse dieser Analysen sind mehrfadl Grundlagen für die Diskussion von 
rechtlidien Maßnahmen zur Bestandssicherung VOr allem im Ausland geworden . 

Sdlwer meßbar bleibt die Gefährdung eines Bestandes und erst redlt e ines 
Biotops oder Gebietes. Die Tendenzen der Bestandesentwicklung - und damit die 
Gefährdung - ließen sidl aber durdl die Ermittlung populationsdynamischer Cha-
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rakteristika erfassen ; man muß Ausgangsbestand, Verluste (Mortalität) und Zu
ga ng (Nata lität) kennen und zueinander in Relation setzen. Derartige Unter~;u
chungen liegen vor allem, aber auch fast ausschließlich für Grei fvogelbestände vor. 
Le tztlich sind auf eine solche Untermauerung hin die trotz alle r Klagen doch. be
merkenswerten Reduzierungen der Jagdzeiten für Greirvögel in der in diesem 
Jahr in Kraft getre tenen Bundesverordnung und erst remt in den In den meisten 
Bundesländern nom verbesserten Landesverordnungen erfolgt, worauf im smon 
hinwies. Nur durch die Untermauerung mit sinnvollen Zahlenangaben läßt sich 
also der gesetzliche Schutz der Arten erreidlen. Viel zu wenig wurden dabei bis
her populations-dynamisme Untersuchungen angestellt. Den Ausgangspunkt hier_ 
zu bilden die auf der Friedrimstädter Tagung diskutierten Bestandsaufnahmen, die 
in der Weise der Entenvogelzählungen s tändig wiederholt und überprüft werden 
sollten. 

Bei der Beurteilung der Sdn.atzwürdigkeit e ines Gebietes spie len absolute Zah_ 
lenangaben zunämst eine untergeordnete Rolle. Selbst wenn in einem Gebiet 
. Enten, Gänse und nordisme Limikolen zu Hunderttausenden alljährlim zweimal 
durmziehen·, sprimt zunlimst nimts dafür, dieses Gebiet als Schutzgebiet zu 
deklarieren, wenn nicht e ine Bedrohung der Bestände oder des Gebietes vorliegt 
oder gar diese zunächst überraschend hoch. klingende Zah l Im Verhältnis zur Ge
samtmenge gar nicht so bedeutsam ist. Hier wird die Zahl nicht dazu benutzt, ein 
meßbares Kriterium für die Sdlutzwürdigkeit abzugeben, sondern um den Nimt
fachman n zu beeindrucken, zumal eine emte Didlleangabe gar nim t vorliegt. Das 
mag manchmal recht günstige Erfolge für die Unterschutzste llung haben, trägt zur 
Seriosität des Vogelschutzes in der Wissensmaft wie in der OffentJichkeit aber 
nlmt bel. 

Nur zu gerne würde natürlich jederOmithologe schon aus gefühlsmäßigen Moti
ven jedes vogel reime Gebiet, zudem wenn es noch eine gewisse Ursprünglichkeit 
aufweist, als Naturschutzgebiet gesichert wissen. Dabei sieht es manchmal 50 aus, 
a ls ob von seiten eines Vogelschützers ein gewisser Totalitlitsanspruch erhoben 
wird. Das wäre der Fall, wenn man z. B. soweit ginge, den Bau e ines nam be
stimmten Standortansprümen und Standortkompromissen geplanten Atomreaktors 
deswegen zu verhindern, weil auf dem Gelände Kiebitze a ls ornithologisme Kost
barkeit des betreffenden Raumes brü ten . Hier werden die Relationen offens imtlim 
zu falsm gesehen. 

In den Bedürfnissen des Menschen ist das Verlangen nach Erhaltung der Natur 
und damit e ine r lebenswerten Umwelt nur ein Teil seiner Ansprüche an den Raum 
mit seinen NaturgUte rn. Solange in Afrika Hunger und Proteinmangel normale 
ZU!ltände sind, wird ma n die dortige Großtierwelt als bloßen Luxus nimt erhalten 
können. Solange es in einem Land wie Deutsmland Gebiete gibt, in denen ein 
niedriger Lebensstandard herrsmt, in denen geringere wirtsmaftlime Erträge als 
andernorts erzielt werden, wird man dort nicht einen Natursmutz in der \Veisc 
treiben können, daß die wirtsmaft liche Entwidtlung verhindert wird. Wirtsmaft
liche Betätigung und Natursmutz smließen in vielen Natursdlutzgebieten, beson
de rs wenn sie aus Grunden des Vogelsdlutzes e rrichte t worden sind, einander 
auch gar nicht aus. Oft is t das Gegenteil der Fall. 

Im Problemkreis Natursmutz und Wirtschaft ode r überhaupt NatursdlUtz und 
menschliche Einwirkung Ist man noch. zu sehr der Ursprungsidee des alten Denk
malsmutzes verfallen oder eines . Glasglodten-Natursdlutzes·, wie er vielfach 
gena nnt wird : man smützt e in Gebiet und deckt eine imaginäre Glasglodte dar
über, so daß man es betramten, aber nicht mehr beeinflussen kann. Die meisten 
Gebiete, die nadl diesem Prinzip gesmützt wurden, haben slm in so negativer 
Weise verändert, daß sie ihrem Smutzzweck nicht mehr entsprechen. 

Das herausragende Beispiel dafür, daß in Schutzgebieten eine Pflege, also eine 
Erhaltung durm Gestal tung betrieben werden muß, ist das Naturschutzgebiet 
Lüneburger Heide, in dem durch den Einsatz von Heidsmnucken-Herden, durm 
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den Abhieb von Kiefern, Birken und Ebereschen, die als .Urlandschart" falsch 
verstandene Heide von Menschenhand erhalten werden muß. Das Prinzip d ieser 
engen Verbindung von . Erhaltung und Gestaltung", im Englischen als .wildlife 
management" bezeichnet, ist gerade für den Vogelschutz in praktisch allen Bio
topen von großer Bedeutung geworden. Es ist dasselbe Prinzip, wie das der jagd
lichen Hege. Audl sogenannte . Kulturflüdlter" brauchen diese Hege oder dieses 
.management" ihres Lebensraumes, das z. B. vielfadt in einer regelmäßigen, exten
siven wirtschaftl ichen Nutzung bestehl. 

Einer der Hauptrastplätze des Kranichs in Europa, an der Mürilz, wurde z. B. 
durdl einen vollen Schutz des Gebietes, aus dem man dös Weidevieh hinausgetrie
ben haUe, um jeden fremden Einfluß auszuschalten, durch den darauf einsetzenden 
Aufwuchs von Gehölzen so verändert, daß es für die Kranichscharen in dem Maße 
wie vorher nicht mehr geeignet war. Für die Erhaltung des Birkwildes ist der Ein· 
satz de r Axt zur Vermeidung einer zu starken Verbirkung und der Sense oder gar 
des Motormähers zur Biotopgestaltung in vielen Moorgebieten notwendig, wenn 
sich der Wasserstand nicht mehr anheben läßt. Das Federseegebiet und Moore 
Westfalens liefern Beispiele, daß solche Eingriffe nur förderlich sind. Es sei in 
Kürze nur an die Einflüsse des Kiesabbaus oder der Schaffung von Stauseen er· 
innert, die als , sekundäre Urnatur' durchaus eine Förderung der Vogel welt brin· 
gen, indem sie eine Vergrößerung der Vielfalt, eine Vermehrung der Bestände und 
eine Zuflucht für seltene und gefährdete Vogelarten hervorgerufen haben. Wirt· 
schaft ist nicht schlechthin unvereinbar mit einem erfolgreichen Vogelsdtutz, das 
is t die Erkenntnis des modernen Natursdtutzes, der sidt ohnehin auf der gesamten 
Linie um Kompromisse mit den wirtsdtaftlidten Anliegen der Menschheit bemühen 
muß. Dieser letzte Punkt des .management" von Lebensräumen. ihrer Gestaltung 
also, entspräche den Prinzipien der Landschaflsordnung und der -pflege, von denen 
eingangs erwähnt wurde, daß diese Attribute dem Vogelschutz noch fehlen. 

Planen, Ordnen und Pflegen sind somit die Komponenten eines dringlidt wel' 
denden Programms im Vogelsmutz, will man zu namhaltigen Erfolgen kommen. 
Dabei, so darf im wiederholend sagen. soll der Plan nimt auf ewige Zeiten ab· 
gesteHt sein. sondern dynamisdt gehandhabt werden. sim den Bedürfnissen, den 
jeweiligen Umständen anpassend. 

Der Plan für den Sdtutz von Vogelarten ist z. B. dadurm eingeleitet worden. 
daß von der Deutschen Sektion des Inte rnationalen Rats für Vogelsmutz im Jahre 
1966 eine .Liste der in Deutsmland besonders zu smützenden Vogelarten" mit 
einer Auswahl von 26 Arten aufgestellt wurde. Allf dem gleidten Prinzip e ine r 
besmränkenden Auswahl besonde rs smutzwürdiger Objekte beruht inne rhalb des 
Biotop· lind Gebietsschutzes eine Aufstellung der Untersektion Wasservogelfor
smung. in der gut 100 Gebiete in Deutsmland als widtligste Wasservogelbiotope 
der Bundesrepublik genannt werden. Ebenso könnte man jetzt mit einer Aufstel· 
lung der wimtigsten Biotope für andere Artengruppen beginnen. Was dann nom 
fehlte, wäre die Einordnung, die Wertung der Gebie te in einem bestimmten System. 
Wesentlim ist dann aber ein Katalog von (Pflege-)Maßnahmen sowohl für die Er· 
haltung, Bestandssicherung und Bestandsvermehrung einzelner Arten wie audt 
für die Erhaltung und Gestaltung der Gebiete. Ein solmer Pflege- und Kostenplan 
müßte nadt der Vorrangigkeit der einzelnen Gebiete aufgestellt und durmgesetzt 
werden . Nur in einem solmen Bewertungssystem bestehen die größten Aussimten 
auf Erfolg, während der Ruf nam einem . Gießkannen-System" 'der Biotoppflege 
und der finanziellen Förderung verhallen wird: es kann sidt immer nur um Smwel· 
punktsförderungen handeln. 

In der DDR hat man begonnen, die Natursmutzgebiete nach einem solchen Plan 
ihrer Bedeutungss<hwerpunkte (etwa für Forschung, Naturhausha lt , Artensmutz. 
Natursmönheit, Landschaft. Greilvogelsmutz) und ihrer Smutzbedürftigkeit zu er
fassen. um dana<h Einze!pläne fü r die betreffenden Gebiete aufzustellen. Pläne für 
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den Schutz gefährdete r und seltener Vogelarten liegen dort ebenfalls bereits vor. 
Ein solches Vorh;:lben für die Bundesrepublik zu beginnen, wäre mehr als dring· 
lich. Wenn man mit einem solchen Plan vor die Offentlichkeit und die Behörden 
tre ten könnte, würde dem Vogelschutz mehr Achtung als bisher entgegengebracht 
werden. Gerade im Vogelschutz könnte man im Grunde recht einfach zu e iner sol· 
dien Ordnung kommen. 

Dr. Wolfgang ERZ 
53 Bonn 1, Bundeskanzleramt 

Uber den Jahreszyklus 
des Gänsesägers, Mergus merganser 

Von W. von WESTERNHAGEN 

Nidll allen schützenswerten Vogelarten wird man durch die Schaffung von 
Reservaten ihre Brutplätze erhalten können, wie dies seit langem bei kolonie· 
b rü tenden Seevögeln und Reihern geschieht. Das wird vor allem dann nicht mög· 
lich sein, wenn es sich um den Sdlutz e iner Art und bei ihr audl wieder nur um 
ein einzelnes Brutpaar handelt. Aufwand und Kosten, einzelne Brutplätze, wie 
etwa bei Greifvögeln, zu sdlützen, sind so umfangreidl, daß diese Art des Sdlut· 
zes auf die Nistplätze weniger Großvögel besdlränkt bleiben wird. 

Es gibt eine Reihe seltener Arten, zu denen audl der Gänsesäger gehört, bei 
denen man schon des k leinen Bestandes wegen mit ihrem Versdlwinden aus der 
Brutvogelfauna redlnen muß. In den meisten Fällen droht den Vögeln zwar nidlt 
die Gefahr einer unmitte lbaren Vernidltung durdl den Mensdlen. Vielmehr muß 
man befürdlten, daß ihnen infolge des lawinenartigen Anwadlsens der mensdlli· 
dien Bevölkerung und der gewaltigen Expansion des vom Mensdlen besiedelten 
und zu seinem Nutzen umgestalteten Bodens der Lebensraum genommen wird. 

Ein geringer Bestand ei ner lokal verbreiteten Art ist zwar noch kein Kriterium 
für die Beurteilung ihrer unmittelbaren Gefährdung. Dodl wird ihr immer unsere 
besondere Aufmerksamkeit gelten, wenn es sidl dazu nodl um eine Art mit diffe· 
renzierten Biotopansprüdlen handelt. In jedem Fall ist die quantitative Erfassung 
der Brutbestände de r Ausgangspunkt für die Kenntnis der BestandsentWiddung: 
denn die Feststellung der Abnahme einer Brutvogelart ist das widltigste Alarm· 
zeichen, nach den Gründen der Bestandsverminderung zu suchen. Man wird sidl 
näher mit der Fortpfla nzung der Art besdläfligen, wie etwa mit den Nistplätzen, 
der Gelegegröße, Anz;:lhl der gesdllüpften J ungen und Aufzudlterfolg. Die Ge. 
f;:lhren für den Bestand sind aber nicht auf die Brutzeit besdlränkt, sie können 
e benso an den Mauser· und Nahrungsplätzen, auf dem Zug, in hiesigen oder frem. 
den Uberwinterungsgebieten zu sudlen sein. Verlust der Nahrungsbiotope und 
Vergiftung der Nahrung durch Chemikalien bilden heute wesentlidle Gefahren. 
SdlließHdI ist das Verhalten der Art der e igenen oder fremden Arten, dem Men· 
sdlen und (anderen) Feinden gegenüber von oft entsdleidender Bedeutung für 
ihren Bestand. 

Am Beispiel des Gänsesägers soll gezeigt werden, ob sich dieser seltene Brut
vogel in seinem Bestand erhalten kann, wie er auf Veränderungen in seinem 
Lebensraum reagiert und ob Sdlutzmaßnahmen empfohlen werden müssen. Wäh
rend mehrere r Jah re konnte idl bei einem kleinen Brutbestand von 3 bis 5 Paaren 
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